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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
51 - 51 - Jugendamt 
Az: 51- 

Vechta, 24.08.09

 

 
Beschlussvorlage 315/2009 

 
 
Beratungsfolge: 
Jugendhilfeausschuss  
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss  
Kreisausschuss  
Kreistag  

 
 

Beratungsgegenstand:  
Richtlinien zur Kindertagespflege (315/2009) 
 

 
Sachverhalt: 
Die Aufgaben der Jugendhilfe zur Förderung von Kindern in Tagespflege werden nach der im 
November 2006 mit den Städten und Gemeinden geschlossenen Vereinbarung von den 
Städten und Gemeinden wahrgenommen.  
 
Um eine kreiseinheitliche Bearbeitung der Anträge auf Übernahme der Betreuungskosten zu 
gewährleisten, hat der Kreistag des Landkreises Vechta in seiner Sitzung am 20.12.2007 die 
Richtlinien zur Kindertagespflege beschlossen. 
 
Diese Richtlinien sind aufgrund zwischenzeitlich eingetretener gesetzlicher Änderungen und 
aufgrund der in der bisherigen Sachbearbeitung gemachten Erfahrungen in Teilen 
änderungsbedürftig. 
 
Ein Arbeitskreis bestehend aus Vertretern der Städte und Gemeinden und des Landkreises 
Vechta hat sich mit den notwendigen Änderungen der Richtlinien auseinandergesetzt und 
Vorschläge für eine neue Fassung unterbreitet. 
 
 
 
 
Beschluss:  
Dem Kreistag wird empfohlen, die Richtlinien für Kindertagespflege in der Fassung (siehe 
Anlage) vom 02.09.2009 zu beschließen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  ja  nein 
 

 
Teilhaushalt:       
Produkt (PSP/KST):       
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Gesamtkosten der Maß-
nahme (ohne Folgekosten): 
 
 
      
 

 
Jährliche Folgekosten: 
 
135.000,00 € 
 
      

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 
 

 ja, mit        
 nein 

 
 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 

 
 
 
 
 
__________________________ 
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter 

 
Sichtvermerke: 
 
 
__________________ 
Amtsleiterin/Amtsleiter 

 
 
 
 
_________________ 

Amt 10 

 
 
 
 
_______________ 

Landrat 

 
 
 


